
Gebührenordnung der Gemeindebücherei Postbauer-
Heng 
 
 

vom 16.11.1998 
i.d.F. der Änderung vom 07.11.2001 

 
 
 
Die Gemeinde Postbauer-Heng erläßt aufgrund der Art. 23 und 24 Abs. 
1 Nr. 1 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) i.d.F. der 
Bekanntmachung vom 06.01.1993 (GVBl. S. 65), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 26.07.1997 (GVBl. S. 344) folgende Satzung für die 
Gemeindebücherei Postbauer-Heng: 
 
 
1. Ersatzausstellung eines Benutzerausweises 2,50  EUR 
 

2. Säumnisgebühr für das Überschreiten der Leihfrist 
je angefangene Woche und Medium 0,25  EUR 

je Mahnung zuzüglich 1,--   EUR 
 

3. Kostenersatz pauschal 

bei kleineren Schäden an Büchern 1,--   EUR 

bei Beschädigung oder Verlust von 
CD- und Kassettenhüllen 1,--   EUR 

 

4. Einarbeitung eines Ersatzexemplars für ein be- 
schädigtes oder in Verlust geratenes Medium 2,50  EUR 

 

5. Abholung von nicht zurückgegebenen 
Medien durch Boten   (je Botengang) 5,--   EUR 

 

6. Vorbestellung von Medien 1,--   EUR 
 

7. Inkrafttreten 

Diese Benutzungsordnung tritt am 01. Dezember 1998 in Kraft. 



 


